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213/A~B~ 
zu 256/J , Anfragebeantwortung 

21~, Mai 1955 

In einer Anfrage an den, Bundesminister für Lan,1- und :Forstwirtsohaft, 

betreffend Um~tufung von Ber~bauerngemeindenf haoen die Abgo H art 1 e b 

und Genossen darauf hingewiesen, dass eine Reihe von Bergbauerngemeinden 

ohne Einvernehmen mit den zuständigen Berufskörperschaften zu Talgemeinden 

umgestuft wurden. Naoh Schilderung des Sachverhaltes fra&ten sie den Min~ster, 

ob er ~ereit ist bekanntzugeben, 

io) oh ihm d1e in der Anfrage gschilderten Massnahmen bekannt sind; 

?o) ob dieselben im Einvernehmen mit ihm oder mit seiner Zustimmung 
durchgeführt worden sind; 

3.) wenn dies der Fall sein sollte, ausweIchen Gründen er derartige 
Maasnahmen für ,richtig :und tragbar hält; , , 

4.) wenn er nichts davon gewusst hat, was er zu tun gedenkt, um diese 
Massnahmen ehestens rückgängig zu maohen und, vorzusorgen, dass sich derartiges 
nicht mehr wiederholt; " , 

5.) was er 2U tun gedenkt~ um in z~t jeden Versuch, die trostlose 
wirtschaftliche Lage der Gebir~bauernbetriebe weiter zu gefährden, abzuwenden, 
und --

6.) sioherzustellen, dass in Hinkunft behördi1iohe Massnahmen, die mit 
dem Gebirgsbauernproblem zusammenhängen, nicht mehr ohne Einvernehmen und ohhe 
Zustimmung der zuständigen Bezirksbauernkamme;rn vollzog:en werden'; 

Hiera.uf teilt Bundesmiliister T h 0 m B: folgendes mit, 

Die Einkommev.- und t{msatzsteuer für die Land ... und Forstwirtet die 
I ( 

nicht ~uOh führen, wird seit J~~ren auf Grund von Erläe'sen det Bundflsud nistsriU1J'l2, 

für Finanzen veranlagt, ,deren Gjrundsätze alljährlich zwischen dem Bundes-
, 
, . ' 

ministerium für Finanzen und der Präsidentenkonferenz der Landwirtschafts-

kammern' vereinbart werden~ NacJ diesen sogenann~en Pauschalierungserlässen 
, I 

wird be~ 'der Ermittlung der Einkünfte a.Us der Land ... und F:)rstwirtschaft 

ein gewisser Prozentbatz des Einheitswertes als Grll~;dbetrag angesetzt. Da die 

Bergbauernbetriebe im Vergleich zu den anderen Betrieben zu hohe Einheits­

werte aufweisen, wird dieses Missverhältnis dadurch auszugleichen ~etrachtet, 

dass der Grundbetl'ag für Bergbauernbetriebe njedriger angesetzt wird. 

Derzeit gilt der Erlass des Bundesministeriums für Finanzen vom 

8.April 1954, Zl~}20690'''9Il954, verlautbart 1m Amtsblatt der österreic}1ischen 

Finanzverwaltung, Nr" 69 aus 195'~. Darnach beträgt derzeit der Grundbetrag 

bei Bergbauernbetrieben für den Hauptanwendungs~al1, (für Betriebe mit einem 

Einheitewert unter 1°,000 ~Y 33,,75 v,;.Ho des am l~Jänne! 1953 massgebenden 

Einheitswertes, 'd~L" um 11025 v~.H", weniger als bei anderen Land- und Forstwirten. 
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". 2.Be1blatt Beibla.tt zur Parlamentskorrespondenz 21. ltfa,1 1955 

Als /13ergbauer g~lt nach diesem Erlass, "wer in einem der in den 

Kundmaeh~ngen der Bundesregierung vom ·S.Oktober 1937, BGB1.Nr.334, und vom 

12;November 19'7, BG131.N~.'71, ortsbestimmten Gebiete eine nicht zu den 

grösseren land-und fortswirtschaftlibhen Gütern gehörende Besitzung vor~ 

wiegend be~gigen Charakters hat, vornehmi1oh Vienwirtschaft, Futterbau und 

Waldwirtschaft betreibt Uhd den Betrieb mit seinen Familienmitgliedern 

(wenn auch unter Verwendung von Hilfspersonal) nauptberuf1ich ausübt. In 

Zweifelsfällen hat das Fi~nzamt das Einvernehmen mit der Bez~rksbauern­

kammer herzustellen. Zu dem Bergbauerngebiet kommen noohjene Gemeinden, Teil­

gemeinden, und Gehöfte~ die im Zusammenhang mit den Veranlagungen 1947 ~ 1950 

im Bereich der einzelnen Finanzlandesdir~ktiQnen als Bergbauer~ebiete aner­

kannt wurden." 

In burchführung dieser Bestimmungen, die dem wesent1ichenlnhalte 
sOllon I 

nach auoh/in den vorhergehenden fauscha1ierungserlässen enthalten waren, hat 
I I • 

die Landwirtsohaftskammer in Kärnten im Jahre 1949.der Finanzlandesdirektion 
. . 

eine Liste jener Betriebe übergeben, die nach Auff~ssungder Landwirtsohafts-

kammer im Sinne des genannten Erlasses als Bergbauernbetriebe ~u gelten hätten. 

Im Zuge einer von der Finanzlandesdirektion angeordneten tiberprüfung wurde 

eine Anzahl von Betri.eben aus der Listeausgesohieden. Diese Ausscheidung 

führte im Bezirke St.Veit a.d.Glan zu Besohwerden, während in allen übrigen 

Bezirken die Streiohungen anerkannt wurden. 
. , 

. Die Streiohungen im Bezirke St,Veit a.d.G1an wurden-bedauerlioher-

weise ohne vorheriges Einvernehmen mit der Bezirksbauernkammer vorgenommen. 

Die Landwirtschaftskammer hat jedooh, als sie von den Umstufungen erfuhr, die 

Bezirksbauernkammer St~Veit a.d~Glan angewiesen, die/betreffenden Betriebe auf­

z~ordern, ihre Beschwerden schriftlich der Dauernkammer zu übermitteln~ Dieser 

Aufforderung sind nur. wenige Bavern naChgekommen. Da aber die Kritiken nicht 

verstümmten, berief die Landwirtsohaftskammer für den 1~.Dezember 1954 eine 

Bezi:rksausschuJsitzung bei der Bezirksbauernkammer St.Veit a.d.Glan ein. Dei 

dieser Gelegenheit wurden -die vorgebrächten Beschwerden überprüft und, soweit 

sie berechtigt erschienen, zum Gegenstand des Einsoi}.reitens bei der Finanz­

landesdirektion gemacht. Naoh Mitteilung der Landwirtschaftskammer Kärnten 

habe die Finanzlandesdirektion dem Antrage, zu Unrecht gestriohene Betriebe 

wieder iri die L1ite der begünstigten Bergbauernbetriebe aufz~ehmen (es waren 

17 Betriebe) ~um überwiegenden Teil Rechnung getragen. 
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3.Beiblatt jeib1att ZD,r Parla!tlentskorre~~denZ 21. Mai 1955 

'Auf Grund dieses im Wege über die Landwirtschaftskammer in 

Kärnten festgestellten Sachverhaltes sowie der ei,ngangs dargestellten 'Regelung 

können die gestellten Fragen w~e fol&"t beantwortet werden. 

Die ersten drei Fragen müssen verneint werden. Das Bundesministerium 

für Land..;. und Forstwirtschaft ist mit der DulCchführung des Pausohalierungs­

erlasses nicht unmittelba:r befa'se;to, Nach dem Erlass ist die Anerkennung 

von Betrieben a.ls begünstigte Bet:ri.ebe Angelegenheit der zuständigen Finanz­

verwaltungsbeh~'rden,~ die im Einvernehmen -mit der Bez:it'klbauernkammer vorzu­

gehen haben. Wie dargestellt, hat sieh die zuständige ]erufsvert~etung in 

Ubereinstimmung mit der bestehenden Regelung aus eigenem sofort eingeschaltet 

und die Beschwerden iufgegriffen~ 

In der Anfrage werden auch Richtlinien ,erwähnt, die von der Finanz­

landesdirektion erlassen worden sein sollen. Sowe~t festgestellt werden konnte, 

besteht ein für die Öffentliohkeit bestimmter Erlass, beinhaltend ,solche 

Richtlinien, nicht, es k1nnte sich demnach höchstens um eine interne Weisung 
\ 

der Finanzlandesdirektion handeln. Erhebungen unmittelbar bei den Finanzbe~ 

hörden in der Richtung durohz~Ühren, obund,wßlche internen Riohtlinien bei 

den Finahzbehörden bestehen und ob solohe bei der Behandlung der vorliegenden 

Fälle von diesen Behörden angewendet wurden, fällt nicht in meine Zuständig­

keit, sondern in die des Herrn Bundesministers f~r Finanzen. 

Selbstverständlich habe ich das grösste Interesse, dass die für 

die Bergbauern geltenden besonderen V~rschriftent in denen der schwierigen 

Wirtsohaftslage der Bergbauern Rechnung getragen werden soll, im vollen Umfange 

und auf alle Bergcauern angewendet werden. Ebenso' muss es auoh mein Bestreben 

sein, dass, wie im Erlassvorgesehan ist t bei der Einstufung nur im !linver-
,1 

nehmen mit der zuständigen~erufsvertretung vJrgegangen werde. lOh bin aber 

hinsichtlioh der Anfragen 4 - 6 an den Herrn Bundesminister für Finanzen 

mit der Bitte herangetreten, 1. die getroffenen Massnahmen; die den Gegenstand 

, der Anfrage bilden1 überprüfen zu wollen, 2 .. soweit diese' mit den Vorschriften 

des Pa1,lsohalierungserlasses nicht, in ;Einklang standen, rückgängig zu machen 

und 3. insbesondere dahingehend Einfluss zu nehmen, dass bei den Umstutungen 
, , 

die zuständigen Bezirksbauernkammern zu der im Pauschalierungserlass vorgese­

henen Mi twirlrung herangez~~:gen werden. 

273/AB VII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




